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495/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Dr. Walter Rosenkranz, Karl Nehammer, MSc, Mag. Dr. Rudolf Taschner, Wendelin Mölzer, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 22.11.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 22.11.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Schulunterrichtsgesetz geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
35/2018, wird wie folgt geändert: 

 

 1. Nach § 43 wird folgender § 43a angefügt:  

 „(Verfassungsbestimmung) § 43a. (1) Um die 
bestmögliche Entwicklung und Entfaltung aller 
Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, ist diesen bis 
zum Ende des Schuljahres, in welchem sie das 
10. Lebensjahr vollenden, das Tragen weltanschaulich 
oder religiös geprägter Bekleidung mit der eine 
Verhüllung des Hauptes verbunden ist, untersagt. Dies 
dient der sozialen Integration von Kindern gemäß den 
lokalen Gebräuchen und Sitten, der Wahrung der 
verfassungsrechtlichen Grundwerte und Bildungsziele 
der Bundesverfassung sowie der Gleichstellung von 
Mann und Frau. 

(Verfassungsbestimmung) § 43a. (1) Um die 
bestmögliche Entwicklung und Entfaltung aller 
Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, ist diesen 
bis zum Ende des Schuljahres, in welchem sie das 
10. Lebensjahr vollenden, das Tragen 
weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung 
mit der eine Verhüllung des Hauptes verbunden ist, 
untersagt. Dies dient der sozialen Integration von 
Kindern gemäß den lokalen Gebräuchen und Sitten, 
der Wahrung der verfassungsrechtlichen 
Grundwerte und Bildungsziele der Bundesverfassung 
sowie der Gleichstellung von Mann und Frau. 

 (2) Bei Verstoß gegen das Verbot gemäß Abs. 1 hat 
die Schulleiterin bzw. der Schulleiter unverzüglich die 
jeweils zuständige Bildungsdirektion zu verständigen. 
Diese hat die Erziehungsberechtigten unverzüglich, 
jedenfalls innerhalb von 4 Schultagen, zu einem 
verpflichtenden Gespräch zu laden. In dem Gespräch 
sind die Gründe für den Verstoß zu erörtern. Zur 
Vermeidung weiterer Verstöße sind die 

(2) Bei Verstoß gegen das Verbot gemäß Abs. 1 
hat die Schulleiterin bzw. der Schulleiter 
unverzüglich die jeweils zuständige 
Bildungsdirektion zu verständigen. Diese hat die 
Erziehungsberechtigten unverzüglich, jedenfalls 
innerhalb von 4 Schultagen, zu einem verpflichtenden 
Gespräch zu laden. In dem Gespräch sind die Gründe 
für den Verstoß zu erörtern. Zur Vermeidung 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009600
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 22.11.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 22.11.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Erziehungsberechtigten über ihre Verantwortung 
aufzuklären; dies ist schriftlich festzuhalten und der 
Schulleiterin bzw. dem Schulleiter zur Kenntnis zu 
bringen. 

weiterer Verstöße sind die Erziehungsberechtigten 
über ihre Verantwortung aufzuklären; dies ist 
schriftlich festzuhalten und der Schulleiterin bzw. 
dem Schulleiter zur Kenntnis zu bringen. 

 (3) Findet nach dem Gespräch ein weiterer Verstoß 
gegen das Verbot gemäß Abs. 1 statt, oder kommen die 
Erziehungsberechtigten der verpflichtenden Ladung nach 
nochmaliger Aufforderung nicht nach, so stellt dieser 
eine Verwaltungsübertretung durch die 
Erziehungsberechtigten dar und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
440 €, im Fall der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen.“ 

(3) Findet nach dem Gespräch ein weiterer 
Verstoß gegen das Verbot gemäß Abs. 1 statt, oder 
kommen die Erziehungsberechtigten der 
verpflichtenden Ladung nach nochmaliger 
Aufforderung nicht nach, so stellt dieser eine 
Verwaltungsübertretung durch die 
Erziehungsberechtigten dar und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 440 €, im Fall der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu 
bestrafen. 
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